
Mietvertrag über eine Powerstation 

zwischen 

[ „Kunde des Abgehtdielutzi Festivals“]​
– nachfolgend „Mieter“ genannt – 

und 

Jungmann Industries Germany GmbH​
Michaelweg 22, 08209 Auerbach​
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 30339​
– nachfolgend „Vermieter“ genannt – 

 

§ 1 Mietgegenstand 

Gegenstand dieses Mietvertrags ist die Überlassung einer mobilen Powerstation mit einem 

Energieinhalt von mehr als 500 Wh. Der nutzbare Energieinhalt kann je nach Einsatz variieren. Die 

Mietdauer erstreckt sich über den gesamten Festivalzeitraum, jedoch maximal bis 28.06.2026 10:00 

Uhr. 

 

§ 2 Verwendungszweck 

Die Powerstation darf ausschließlich zur privaten Versorgung eigener elektronischer Geräte auf dem 

Campinggelände des im Buchungsprozess angegebenen Festivals genutzt werden.​
Eine anderweitige oder gewerbliche Nutzung ist untersagt, sofern nicht ausdrücklich schriftlich 

genehmigt. Der Mieter verpflichtet sich zur bestimmungsgemäßen und gesetzeskonformen Nutzung 

der Mietsache.​
Für Schäden, Sanktionen oder sonstige Nachteile, die aus einem unsachgemäßen oder rechtswidrigen 

Gebrauch resultieren, haftet der Mieter vollumfänglich. 

 

§ 3 Mietzins 

Der Mietpreis beträgt einmalig 90 € inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 17,10 €.​
Während der Mietdauer ist ein kostenfreies Aufladen („Recharge“) am Stand des Vermieters möglich. 

Zur Durchführung ist die erneute Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises erforderlich.​
Die Zahlung des Mietzinses erfolgt im Voraus. 

 

§ 4 Pflichten des Mieters 

1.​ Der Mieter hat sich vor Übergabe der Mietsache durch einen gültigen amtlichen 

Lichtbildausweis zu identifizieren. 

2.​ Der Vermieter ist berechtigt, zur Absicherung eine angemessene Kaution (z. B. Führerschein, 

Krankenkassenkarte) zu verlangen. 

3.​ Der Mieter verpflichtet sich zur sachgemäßen Nutzung der Mietsache und zur Beachtung aller 

Anweisungen und Sicherheitshinweise. Bei Unklarheiten ist vor Nutzung Rücksprache mit 

dem Vermieter zu halten. 



4.​ Der Mieter haftet für schuldhaft verursachte Schäden infolge der Verletzung seiner 

Sorgfaltspflichten. Folgende Schadensersatzbeträge gelten als vereinbart: 

o​ Selbstverschuldeter Defekt der Powerstation: 200 € pro Gerät 

o​ Diebstahl: Wiederbeschaffungspreis gemäß Online-Shop unter www.pwrboks.de 

o​ Defekter 12V-Anschluss: 15 € 

o​ Beschädigte/abgerissene Abdeckung: 10 €​
Verschleißbedingte Abnutzungen sind hiervon ausgenommen. 

5.​ Der Mieter ist nicht berechtigt, die Powerstation eigenständig aufzuladen. 

6.​ Die Rückgabe hat am letzten Miettag am Stand des Vermieters auf dem Festivalgelände zu 

erfolgen. Erfolgt die Rückgabe verspätet, ist der Mieter zur Zahlung einer zusätzlichen 

Mietgebühr gemäß § 3 verpflichtet. Die Geltendmachung weiterer Schäden bleibt hiervon 

unberührt. 

 

§ 5 Pflichten des Vermieters 

1.​ Der Vermieter stellt die Mietsache für die vereinbarte Dauer in einem zum vertragsgemäßen 

Gebrauch geeigneten Zustand zur Verfügung. 

2.​ Die Übergabe erfolgt zu Mietbeginn am Festivalstand. 

3.​ Die Haftung des Vermieters richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Für leichte 

Fahrlässigkeit haftet der Vermieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten), begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

 

§ 6 Vertragsdauer und Kündigung 

Dieser Mietvertrag ist befristet und endet automatisch mit Ablauf des letzten offiziellen Festivaltages, 

jedoch spätestens am 28.06.2026  um 10 Uhr. Eine ordentliche Kündigung vor Ablauf ist 

ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung am 

nächsten kommt. 

 

§ 8 Ergänzende Regelungen 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie gesetzliche Hinweise des 

Festivalveranstalters. 

https://www.pwrboks.de


2. Datenschutz 

Es gilt die Datenschutzerklärung des Festivalveranstalters. 

3. Datenverarbeitung durch Dritte 

Sofern der Mieter die Buchung über die Homepage des Festivalveranstalters vornimmt, übermittelt 

dieser dem Vermieter personenbezogene Daten verschlüsselt.​
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung. Die Bereitstellung 

dieser Daten ist zur Durchführung des Mietverhältnisses erforderlich. Ohne Bereitstellung ist der 

Vertragsschluss nicht möglich.​
Verarbeitete Daten: Nachname, E-Mail-Adresse (Pflicht), optional Vorname und Anrede.​
Speicherdauer: Bis zur Beendigung des Festivals bzw. nach gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.​
Datenübermittlung: Eine Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen erfolgt 

nicht.​
Automatisierte Entscheidungen / Profiling: Finden nicht statt.​
Betroffenenrechte: Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Widerspruch und Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde.​
Zuständige Stelle z. B. in Sachsen:​
 

 

Ort, Datum: Auerbach, 11.10.2025 

 

Unterschrift Vermieter:  

 


